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Sperrung der Durchfahrt für Lkw über 7,5 Tonnen auf der Alte Römerstraße in Köln-
Rheinkassel 
hier: Beschluss aus der Sitzung der Bezirksvertretung Chorweiler vom 28.02.2013, TOP 8.3.3 

„Die Bezirksvertretung Chorweiler beschließt, die Durchfahrt für Lkw über 7,5 Tonnen auf der Alte 
Römerstraße in Rheinkassel ab „Alte Römerstraße/Fühlinger Kirchweg“ bis „Alte Römerstraße/Auf 
dem Herbst“ in beide Richtungen zu sperren.“ 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Anbringung von Verkehrsbeschilderung, im vorliegenden Fall Verkehrszeichen 253 StVO (Verbot 
für Kraftfahrzeuge über 7,5 t), ist gemäß § 2 der Zuständigkeitsverordnung der Stadt Köln in Verbin-
dung mit § 41 Abs. 3 der Gemeindeordnung NRW ein Geschäft der laufenden Verwaltung. Die Ver-
waltung sieht den Beschluss daher als Prüfauftrag an. Die Prüfung hat Folgendes ergeben:  
 
Die Bezirksvertretung Chorweiler beantragt die Durchfahrt für Lkw über 7,5 t in Rheinkassel ab "Alte 
Römerstraße/Fühlinger Kirchweg" bis "Alte Römerstraße/Auf dem Herbst" in beide Richtungen zu 
sperren.  
 
Mangels alternativer Routen kann eine Sperrung für den Lkw-Verkehr derzeit leider nicht umgesetzt 
werden. Eine Verbesserung dieser Situation ist aber durch den Bau der Umgehungsstraße Fühlingen 
zu erwarten. 
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